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Wer schon länger überlegt, sich ein E-Auto zu 

kaufen, sollte nicht mehr allzu lange warten. Nur 

noch bis Ende 2022 werden E-Autos mit bis zu 

9.000 Euro gefördert. Für Plug-in-Hybridfahr-

zeuge sind es bis zu 6.750 Euro.  

Die Förderung wird für reine Elektroautos ab 2023 

gekürzt, für Plug-in-Hybridfahrzeuge fällt sie dann 

sogar ganz weg. Zudem werden zahlreiche steuer-

liche Vergünstigungen gewährt, wenn Arbeitneh-

mer ein Elektro- oder Hybridfahrzeug fahren. 

„Wer die Steuervorteile der E-Mobilität optimal 

nutzen möchte, sollte bei der Überlassung durch 

Arbeitgeber auf einige steuerliche Besonderheiten 

achten. Vor allem bei dienstlichen E-Bikes lohnt es 

sich, genau hinzuschauen“, so die Steuerberater-

kammer Nürnberg. 

 

Steuervorteile für E-Bikes und Fahrräder 

Stellen Arbeitgeber ihrer Belegschaft (Elektro-) 

Dienstfahrräder zur dauerhaften beruflichen und 

privaten Nutzung zur Verfügung, können sich für 

die Mitarbeiter Steuervorteile ergeben. Über die 

steuerliche Einordnung entscheidet dabei die Art 

der Überlassung: Möglich sind eine Gehaltsum-

wandlung oder die vollständige Finanzierung. 

 

Wenn die Fahrräder und E-Bikes per Gehaltsum-

wandlung überlassen werden, unterliegt der geld-

werte Vorteil, der sich aus der privaten Nutzung 

ergibt, der Lohn- bzw. Einkommensteuer. Wie 

hoch der geldwerte Vorteil ist, hängt davon ab, 

wann das Rad erstmals überlassen wurde. Für das 

Kalenderjahr 2019 gilt als monatlicher Durch-

schnittswert der privaten Nutzung 1 % der Hälfte 

der unverbindlichen Preisempfehlung des Händ-

lers oder Herstellers (auf volle 100 Euro abgerun-

det) einschließlich Umsatzsteuer. Für Räder, die ab 

dem 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2030 

erstmals überlassen werden, sind es nur 1 % eines 

Viertels der Preisempfehlung.  

Steuer- und beitragsfrei ist die private Nutzung bei 

der Überlassung des Fahrrads oder E-Bikes durch 

Arbeitgeber hingegen dann, wenn diese zusätzlich 

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. 

 

Auf diese Bestimmungen für betriebliche Fahrrä-

der und E-Bikes kann sich die Belegschaft dann be-

rufen, wenn das Fahrrad bzw. E-Bike weder kenn-

zeichen-, versicherungs- oder führerscheinpflich-

tig ist und somit verkehrsrechtlich nicht als Kraft-

fahrzeug gilt.  

 

Ist ein Elektrofahrrad verkehrsrechtlich als Kraft-

fahrzeug einzuordnen (z. B. weil der Motor auch 

Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt), 

sind für die Ermittlung des geldwerten Vorteils die 

Regelungen zur Überlassung von Dienstwagen zur 

privaten Nutzung entsprechend anzuwenden.  

 

Es ergibt sich noch ein weiterer Vorteil: Anders als 

bei Dienstwagen muss bei der Überlassung von 

dienstlichen (Elektro-)Fahrrädern der Weg zur Ar-

beit nicht versteuert werden. Darüber hinaus kann 

die Entfernungspauschale für den Arbeitsweg in 

Höhe von 0,30 Euro bzw. 0,38 Euro je Kilometer 

auch mit dem Dienstrad geltend gemacht werden. 

Ebenso erfolgt keine Anrechnung auf die 50-Euro-

Freigrenze für Sachbezüge. 
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Steuerliche Förderung für E-Dienstwagen und E-

Bikes 

Sofern Arbeitnehmer einen E-Dienstwagen bzw. 

ein E-Bike, das verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug 

einzuordnen ist, auch privat nutzen, sind bei ei-

nem Kaufpreis von bis zu 60.000 Euro seit dem 1. 

Januar 2020 für das Fahrzeug grundsätzlich in je-

dem Monat 0,25 Prozent des inländischen Listen-

preises einschließlich Sonderausstattung und Um-

satzsteuer als geldwerter Vorteil zu versteuern. 

 

Anders sieht es hingegen für Elektrofahrzeuge ab 

einem Bruttolistenpreis von 60.000 Euro aus: Hier 

haben Steuerpflichtige den geldwerten Vorteil mit 

monatlich 0,5 Prozent des Bruttolistenpreises zu 

versteuern. 

 

Da die konkreten Voraussetzungen und steuer-

rechtlichen Begünstigungsmöglichkeiten jedoch 

vielfältig und komplex sind sowie ständigen Ände-

rungen unterliegen, ist es sinnvoll, seinen Steuer-

berater einzubeziehen. 

 

Fazit 

Die steuerlichen Vorteile bei der Nutzung von E-

Bikes und E-Autos können vielfältig sein. Um bei 

den steuerlichen Anreizen den Überblick zu behal-

ten, empfiehlt es sich, frühzeitig den Rat kompe-

tenter Steuerberater in Anspruch zu nehmen. Ori-

entierungshilfe bei der Suche gibt der Steuerbera-

ter-Suchdienst auf der Website der Steuerberater-

kammer Nürnberg unter www.stbk-nuern-

berg.de. 

 

Wer ist die Steuerberaterkammer Nürnberg? 

Die Steuerberaterkammer Nürnberg ist die beruf-

liche Selbstverwaltung aller in ihrem Kammerge-

biet Raum Nordbayern niedergelassenen Steuer-

berater, Steuerberaterinnen und Steuerbera-

tungsgesellschaften (5.616, Stand 01.01.2022). 

Das Gebiet umfasst die vier Regierungsbezirke in 

Nordbayern mit den dortigen Städten Bayreuth, 

Würzburg, Regensburg und Ansbach. 

stbk-nuernberg.de 

 

Ansprechpartner für die Presse 

Gern stehen Ihnen kompetente Vertreter der 

Steuerberaterkammer Nürnberg für weitere Aus-

künfte oder Erläuterungen zu diesem Thema im 

Rahmen eines Interviews zur Verfügung. 

 

Genderhinweis 

Für eine bessere Lesbarkeit des Textes wird an ei-

nigen Stellen bei Personenbezeichnungen und 

personenbezogenen Hauptwörtern nur eine Ge-

schlechtsform verwendet. Im Sinne der Gleichbe-

handlung gelten entsprechende Begriffe grund-

sätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 

Sprachform beinhaltet keine Wertung. 

 

Urheberrecht 

Die Verwendung dieses Textes ist kostenlos. Aus 

urheberrechtlichen Gründen ist die Quellangabe 

(Steuerberaterkammer Nürnberg) erforderlich. 

 

 

 


